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„Das alles ist darauf angelegt, den Eindruck zu erwecken, als

hätte der Sicherheitsrat festgestellt, dass der Irak eine Bedroh-

ung für den Weltfrieden ist, als genüge die Verletzung einer

Verpflichtung, selbst wenn es sich um eine »erhebliche Verlet-

zung« handeln sollte, militärische Sanktionen zu beschließen.

Dafür aber gibt es in der UN-Charta keine Grundlage. Der

Sicherheitsrat ist nicht berechtigt, die Einhaltung völkerrecht-

licher Verpflichtungen mit ökonomischen oder militärischen

Sanktionen durchzusetzen. Diese Mittel der Charta stehen ihm

nur für die Abwendung einer Bedrohung oder Verletzung des

Friedens zur Verfügung.“ Mit dieser und anderen Klarstellungen

zeigt der Autor auf, wie die USA versuchen, die UN für ihre

aggressiven Ziele zu instrumentalisieren. 

Unser Autor lehrte Völkerrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin und war

von 1986 bis 1991 Mitglied der Völkerrechtskommission der UNO.

Den Wortlaut der UN-Resolution veröffentliche die junge Welt am 12.11.2002.





Nach wochenlangen Beratungen seiner ständigen Mitglie-

der hat der Sicherheitsrat auf Antrag der USA und Groß-

britanniens am 8. November einstimmig die Resolution

1441 angenommen. Sie wird sowohl als Chance für die Erhaltung

des Friedens und Zurückweisung der amerikanischen Kriegspläne

verstanden als auch als Feigenblatt zur Rechtfertigung des ge-

planten Angriffskrieges. Sie ist das Ergebnis der erpresserischen

Forderungen des US-amerikanischen Präsidenten Georg W. Bush

vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen: Entweder

es gibt ein UN-Mandat für den Krieg gegen den Irak oder wir

handeln allein. 

„ERHEBLICHE VERLETZUNG“

Die Resolution tut leider so, als hätte es nicht sieben Jahre Ab-

rüstungsmaßnahmen und Kontrollen der UNO im Irak gegeben,

als wäre nicht klar, dass es keine Atomwaffen im Irak gibt, als

wären die chemischen Waffen, die einst mit Hilfe der USA pro-

duziert wurden, nicht ebenso unter Aufsicht der UNO vernichtet

worden wie ihre Produktionsstätten und Ausgangsmaterialien.

Dass die USA die Realisierung des Übereinkommens zwischen

dem Irak und dem Vorsitzenden der UNMOVIC, Hans Blix, zur

Wiederaufnahme der Inspektionen Mitte Oktober verhinderten,

wird mit Stillschweigen übergangen. Die Resolution behauptet

nur »erhebliche Verletzungen« der Abrüstungs- und Kontrollver-

pflichtungen aus der Resolution 687. Es wird so getan, als würde

das einer Feststellung einer Friedensbedrohung gleichkommen.

Aber gerade diese von den USA behauptete These wird durch die

Resolution nicht bestätigt. Darin liegt ihre potenzielle Rolle zur

Erhaltung des Friedens. Allerdings bedarf es zu ihrer Realisie-

rung einer schnell wachsenden Bewegung gegen den vorbereite-

ten und angedrohten Irak-Krieg. 

Die Resolution verschärft andererseits aber nicht nur die Abrüs-

tungsverpflichtungen des Irak und die Kontrollbefugnisse der

UNO, sie bedient mit ihrer provokativen, anklägerischen und
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bewusst unbestimmten Terminologie auch die amerikanische

Propagandamaschine bei der Vorbereitung des geplanten An-

griffskrieges gegen den Irak. Es ist nicht zu übersehen, dass sie

ganz wesentlich die Gefahr erhöht, dass beliebige Vorkommnisse

oder Versäumnisse als erhebliche Verletzung von Verpflichtungen

ausgegeben und als Vorwand für militärische Aktionen miss-

braucht werden. Die USA jedenfalls sehen sie als Instrument im

Bush-Krieg. 

Dem Irak bleibt trotzdem gar nichts anderes übrig, als der Reso-

lution zuzustimmen. Eine Ablehnung, selbst der Versuch über

Einzelheiten der Resolution zu verhandeln, würde den USA nur

sofort als Vorwand für den geplanten Angriffskrieg dienen. Ob

der Irak allerdings überhaupt in der Lage ist, die weitgehenden

Forderungen der Resolution vollinhaltlich und zeitgerecht zu

erfüllen, hängt keineswegs nur von ihm ab. Zu vielfältig sind die

eingebauten Fallstricke für den Irak und Sprungbretter für jene,

die den Krieg mit oder ohne UN-Mandat wollen. Die Resolution

macht leider nicht unmöglich, dass sie als Persilschein für den

geplanten Angriffskrieg missbraucht wird. Das wäre furchtbar –

für den Irak, für den Frieden, für die Entwicklung im Nahen

Osten und nicht zuletzt für die Organisation der Vereinten Natio-

nen selbst, die als Instrument zur Wahrung des internationalen

Friedens gedacht ist. 

GEWOLLTE UNGENAUIGKEIT 

Eines der Vehikel zur Zuspitzung der Situation, die die Resolu-

tion herbeiführt, ist die Einführung des Begriffs der »erheblichen

Verletzung« (material breach). Derartige Verletzungen werden

für Vergangenheit und Gegenwart schon mal vorsorglich festge-

stellt. (Operativer Absatz 1, im folgenden OA.). Angedroht wird

als weitere »erhebliche Verletzung« jede falsche Angabe oder

Auslassung sowie jegliches Versäumnis des Iraks, die Resolution

zu befolgen oder bei ihrer Durchführung uneingeschränkt zu ko-

operieren (OA. 4). Ein weites Feld für amerikanische Interpreta-
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tionen. Jede solche »erhebliche Verletzung« – von wem immer

berichtet – führt zum sofortigen Zusammentritt des Sicherheits-

rats, »um über die Situation und die Notwendigkeit der vollin-

haltlichen Befolgung aller einschlägigen Ratsresolutionen (und

das sind viele) zu beraten, um den Weltfrieden und die interna-

tionale Sicherheit zu gewährleisten.« (OA. 12)

Es wird so getan, als wäre jede Verletzung von Verpflichtungen

aus einer der zahlreichen Irak-Resolutionen eine Bedrohung des

Friedens. Angedroht werden »ernsthafte Konsequenzen« (OA.13).

Das ist eine beliebig auslegbare politische Formulierung. Sie

dient als Ersatzformel für die Androhung von Sanktionen. In der

UN-Charta gibt es diesen Begriff nicht. Ihn mit Sanktionen, öko-

nomischen oder militärischen, nach Kapitel VII gleichzusetzen,

wäre eine Verletzung der Charta, weil diese keine ernsthaften

Konsequenzen bei erheblichen Verletzungen völkerrechtlicher

Verpflichtungen kennt.

Das alles ist darauf angelegt, den Eindruck zu erwecken, als hätte

der Sicherheitsrat festgestellt, dass der Irak eine Bedrohung für

den Weltfrieden ist, als genüge die Verletzung einer Verpflichtung,

selbst wenn es sich um eine »erhebliche Verletzung« handeln soll-

te, militärische Sanktionen zu beschließen. Dafür aber gibt es in

der UN-Charta keine Grundlage. Der Sicherheitsrat ist nicht be-

rechtigt, die Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen mit

ökonomischen oder militärischen Sanktionen durchzusetzen. Diese

Mittel der Charta stehen ihm nur für die Abwendung einer Bedro-

hung oder Verletzung des Friedens zur Verfügung. Wenn die

Medien jetzt allgemein den Eindruck erwecken, als würde eine

Verletzung von Berichts- oder anderen Verpflichtungen aus der

Resolution 1441 den Einsatz militärischer Mittel rechtfertigen, so

bedienen sie die amerikanischen Kriegsvorbereitungen. Ein Erfolg

der französischen Intervention besteht gerade darin, dass die Reso-

lution keine Feststellung enthält, dass vom Irak eine Bedrohung

des Friedens ausgeht.

Im Zentrum der Resolution 1441 steht die Einführung eines ver-

schärften Abrüstungs- und Kontrollmechanismus (OA. 2-7). Von
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einer auch nur zeitweiligen Aussetzung des für die Zivilbevölke-

rung verheerenden Handelsembargos ist im Gegensatz zur Reso-

lution 1284 nicht mehr die Rede. Auch an die Feststellung der

Resolution 687, dass man sich der Bedrohung bewusst ist, die alle

Massenvernichtungswaffen (nicht nur die des Irak) für den Frieden

und die Sicherheit im Nahen Osten darstellen, wird nicht mehr

erinnert, auch nicht an die Notwendigkeit, eine Zone frei von

Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten zu schaffen. 

NEUE VERPFLICHTUNGEN FÜR IRAK 

Es werden neue Verpflichtungen für den Irak eingeführt. So er-

streckt sich die Berichtspflicht jetzt nicht nur auf die Programme,

sondern auf »alle Aspekte seiner Programme zur Entwicklung von

Massenvernichtungswaffen«, was immer »alle Aspekte« sind. Es ist

nicht mehr vom Verbot ballistischer Raketen mit einer Reichweite

von mehr als 150 Kilometer die Rede, sondern von ballistischen

Flugkörpern und anderen Trägersystemen, wie unbemannten Luft-

fahrzeugen und Ausbringungssystemen (OA. 3). Zusätzlich zu

Komponenten und Subkomponenten werden »Agenzien und dazu-

gehöriges Material« erfasst, wo immer die Grenzen liegen. Selbst

der Vorsitzende der Inspektionsgruppe, Hans Blix, hielt es für un-

wahrscheinlich, dass ein so umfassender Bericht innerhalb von 30

Tagen akkurat und vollständig zusammengestellt werden kann.

Die UN-Kontrollorgane können nicht nur jedermann an einem

beliebigen Ort verhören, sondern auch nach ihrem Ermessen Be-

fragungen in- und außerhalb Iraks durchführen und die Ausreise

der Befragten und ihrer Angehörigen erzwingen (OA. 5). Anzu-

nehmen, dass damit ein breites Tor für Spionage und die syste-

matische Abwerbung von Spitzenkräften eröffnet wird, ist kei-

neswegs abwegig. Es sei nur an den Missbrauch der UNSCOM

durch die CIA erinnert. 

Schließlich wird die Resolution 1154 (1998), die das Überein-

kommen zwischen der UN und dem Irak über Inspektionen in
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Bereichen der Präsidentenpalais regelte, einseitig aufgehoben.

Sie sollen jetzt zu den gleichen Bedingungen wie andere Stätten

zugänglich sein (OA.7, 3).

Die Sicherheit der Inspektoren soll durch eine ausreichende Zahl

von Sicherheitskräften der UN gewährleistet werden (OA. 7,5).

Weder auf die Anzahl dieser Kräfte noch deren Zusammensetzung

hat der Irak irgendeinen Einfluss. Nur bezahlen darf er sie, wie den

ganzen übrigen Kontrollapparat auch. Bewusst im Dunkeln bleiben

auch die Grenzen des Rechts der Kontrollorgane, ganze Gebiete

zu »Geschlossenen Zonen« zu erklären, in denen der Irak alle

Bewegungen in der Luft und am Boden einstellen muss (OA. 7,6). 

Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, dass die weitere

Verschärfung des ohnehin rigiden Abrüstungs- und Kontrollsys-

tems durch die Resolution 1441 mit ihren vagen Begriffen und

offenen Kompetenzen beliebig neuen Konfliktstoff schaffen wird.

Das System ist so demütigend wie möglich ausgestaltet, nahezu

unzumutbar für einen Staat, dem versichert wird, dass seine Sou-

veränität respektiert wird. Es wurden keinerlei SicherΩheiten für

den Irak erörtert oder gar beschlossen, um einen erneuten Miss-

brauch des Kontrollsystems für amerikanische Militärspionage

auszuschließen, obgleich das angesichts der Erfahrungen mit

UNSCOM und der offenen Ankündigung eines Angriffskrieges

gegen den Irak als vertrauensbildende Maßnahme dringlich not-

wendig gewesen wäre.

Die Resolution 1441 kompliziert die Gesamtsituation auch dadurch,

dass sie nicht nur einen verschärften Abrüstungsmechanismus

einführt, sondern diesen mit einer Reihe anderer Aspekte der

Irak-Resolutionen verbindet, was die Möglichkeiten für Streit-

fälle und Komplikationen vervielfältigt. Dazu gehört z.B., dass in

der Präambel zum ersten Mal im Zusammenhang mit Abrüstungs-

resolutionen und im Rahmen des Kapitel VII auf die Resolution

688 (1991) hingewiesen und deren Verletzung gerügt wird (OA.

1 und 9). Damit werden nicht nur die ethnischen und religiösen

Spannungen mit Kurden und Schiiten im Irak instrumentalisiert,
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sondern auch der Versuch unternommen, vergangene und zukünf-

tige Militäraktionen der USA in diesem Bereich mit dem Segen

der UN zu versehen. Schließlich hat die Resolution des US-Kon-

gresses vom Oktober 2002 Bush ermächtigt, auch Militär einzu-

setzen, »um die Ziele der Resolution 688 zu realisieren.« 

Ein anderer Versuch, die andauernden Bombardierungen des Irak

durch die USA und Großbritannien abzusegnen, findet sich im

Absatz 4 der Präambel. Dort wird so getan, als bezöge sich die

Autorisierung der Resolution 678 (1990), militärische Gewalt

anzuwenden, nicht nur auf die Befreiung Kuweits (Resolution

661, 1990), sondern auch auf alle danach ergangenen Irak-Reso-

lutionen. Das widerspricht ganz offensichtlich dem Wortlaut und

der Zielsetzung der Resolution 687 (1991), kommt aber den ame-

rikanischen Interessen zur Rechtfertigung ihrer unilateralen mili-

tärischen Aktionen gegen den Irak sehr entgegen.

Besonders gefährlich ist die Formulierung im Präambelabsatz 10,

die anglo-amerikanische Theorien bedient, dass jeder Staat be-

rechtigt sei, bei einer »erheblichen Verletzung« des Waffenstill-

standes durch den Irak, die Feindseligkeiten wieder aufzunehmen.

Das würde auch jedes erneute Reagieren des Sicherheitsrats

überflüssig machen. Eine solche Interpretation wird erreicht, in-

dem der Eindruck erweckt wird, als wäre der Waffenstillstand

nur bedingt eingetreten, nämlich abhängig davon« (be based on),

dass Irak die Bestimmungen der genannten Resolution ... akzep-

tiert«. Jede erhebliche Verletzung der Bestimmungen würde die

Verbindlichkeit der Einstellung der Feindseligkeiten aufheben.

GUTER WILLE WIRD NICHT REICHEN

In der Resolution 687 (1991) aber wird der Waffenstillstand ge-

gründet auf »die offizielle Notifikation der Annahme der Reso-

lution durch den Irak an den Generalsekretär und den Sicherheits-

rat« (OA. 33) und nicht auf eine zukünftig festzustellende Erfüll-

ung der Bestimmungen der Resolution 687. Hier wird der Text

der Resolution 687 durch die Resolution 1441 geradezu verfälscht.
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Diese lässt im Unterschied zur Resolution 686 (Abs. 4) eben kei-

nen Raum für die Wiederaufnahme militärischer Aktionen. Die

Absurdität der Theorien, dass eine Verletzung der Resolution 687

zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten berechtige, wurde u. a.

bereits 1998 von Thomas Franck, einem der bekanntesten ameri-

kanischen Völkerrechtler, nachdrücklich unterstrichen. Er erklär-

te, wenn man nach all dem, was nach Beendigung der Feindselig-

keiten unter UN-Aufsicht im Irak geschehen sei, noch behaupten

wolle, dass die UN nicht das Heft in der Hand habe ... und dass

noch immer unter Berufung auf die Resolution 678 jedes Mitglied

der Vereinten Nationen volle Freiheit habe, jederzeit militärische

Gewalt gegen den Irak anzuwenden, sobald es der Meinung sei,

es liege eine Verletzung der Bedingungen vor, die durch die Reso-

lution 687 gestellt wurden, so würde das das gesamte UN-

System zum Narren machen.

Die Resolution 1441 mit dem provokativ verschärften Abrüstungs-

und Kontrollsystem, dessen Text voller »constructive ambiguities«

(gewollter Ungenauigkeiten) ist, seiner Konstruktion »erheb-

licher Verletzungen« beliebiger Irakresolutionen, den Bemühun-

gen, die ständigen Bombardierungen des Irak zu rechtfertigen

und der unbestimmten Drohung mit ernsthaften Konsequenzen

lässt viele Wege zum Missbrauch offen. Es bedarf großer Wach-

samkeit und des gebündelten Einsatzes aller Friedenskräfte, wenn

sie zu einem Instrument zur Erhaltung des Friedens werden soll.

Die Annahme der Resolution durch den Irak und der gute Wille,

sie zu erfüllen, werden leider dazu nicht ausreichen.
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